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Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

~(k~ 

Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, 
Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Finanzausschusses über den Antrag 3024/A der Abgeordneten Karlheinz 
Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem ein Bundesgesetz über den Energiekrisenbeitrag-Strom und ein Bullldesgesetz über 
den Energiekrisenbeitrag-fossile Energieträger erlassen werde11 und das 
Einkommensteuergesetz geändert wird (1817 der Beilagen) TOP 9 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben zitierte Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 (Bundesgesetz über den Energiekrisenbeitrag-Strom) wird wie folgt geändert· 

1. Nach§ 3 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 eingefügt: 

„(6) Der EKB-S stellt eine abzugsfähige Betriebsausgabe dar (§ 4 Abs. 4 
Einkommensteuergesetz 1988 - EStG 1988, BGBI. Nr. 400/1988)." 

2. § 4 Abs. 1 lautet: 

„(1) Vom gemäß § 3 ermittelten EKB-S kann ein Absetzbetrag für begünstigte Investitionen in 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz abgezogen werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von begünstigten Investitionsgütern nach dem 31. Dezember 2021 
und vor dem l. Jänner 2024 anfallen. Erstreckt sich die Anschaffung oder Herstellung von begünstigten 
Investitionsgütern über diesen Zeitraum hinaus, kann der Absetzbetrag auch für nach dem 31. Dezember 
2021 und vor dem 1. Jänner 2024 anfallende Teilbeträge der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
geltend gemacht werden. 
Begünstigte Investitionen eines verbundenen Unternehmens, das selbst nicht Beitragsschuldner (§ 5 
Abs. 1) ist, können dem Beitragsschuldner zugerechnet werden. Sofern eine Zurechnung zu mehreren 
Beitragsschuldnern in Betracht kommt, ist eine sachgerechte Aufteilung der begünstigten Investitionen 
unter den Beitragsschuldnern vorzunehmen. Dabei ist nach einem einheitlichen Aufteilungsschlüssel 
vorzugehen und sicherzustellen, dass es nicht zu einer mehrfachen Berücksichtigung derselben 
begünstigten Investitionen kommt. Jedenfalls ausgeschlossen von der Zurechnung zum Beitragsschuldner 
sind von der Regulierungsbehörde anerkannte Investitionen oder Energieeffizienzmaßnahmen eines 
verbundenen Netzbetreibers." 

3. § 5 Abs. 1 lautet: 

„(1) Beitragsschuldner ist 
1. der Betreiber einer Anlage(§ 7 Abs. 1 Z 20 ElWOG 2010) zur Erzeugung von Strom gemäß§ 1 

Abs. 3 mit einer installierten Kapazität von mehr als 1 MW; 
2. der Begünstigte eines Strombezugsrechtes aus Erzeugungsanlagen gemäß Z 1. Strombezugsrechte 

sind langfristige Stromlieferungen, die entweder über Istwertaufschaltung direkt oder über 
Fahrpläne abgewickelt werden und deren Abgeltung nicht auf einem Marktpreis beruht. In diesen 
Fällen gilt der Betreiber gemäß Z 1 insoweit nicht als Beitragsschuldner für die auf das 
Strombezugsrecht entfallenden Strommengen." 

4. In § 7 letzter Satz wird die Wortfolge „in innerhalb von zwei Wochen" durch die Wortfolge „innerhalb 
von sechs Wochen" ersetzt. 

5. § 9 Abs. 1 Z 1 lautet: 
„1. die Ableitung der Markterlöse für erzeugte Strommengen im Sinne des § 3 Abs. 2 Z 2 sowie die 

Voraussetzungen samt Inlandsbezug für den Absetzbetrag für begünstigte lm·estitionen gemäß 
§ 4," 

6. In § 9 Abs. 2 letzter Satz wird die Wortfolge „nach dem 31. Dezember 2023" durch die Wortfolge „vor 
dem 1. Jänner 2024" ersetzt. 
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7. In § 9 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes dürfen auch rückwirkend in Kraft gesetzt 
werden." 

II. Artikel 2 (Bundesgesetz über den Energiekrisenbeitrag-fossile Energieträge1) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 lautet: 

„(1) Vom gemäß § 3 ermittelten EKB-F kann ein Absetzbetrag für begünstigte Investitionen in 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz abgezogen werden. Voraussetzung dafür ist, dass 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von begünstigten Investitionsgütern nach dem 31 . Dezember 2021 
und vor dem 1. Jänner 2024 anfallen. Erstreckt sich die Anschaffung oder Herstellung von begünstigten 
Investitionsgütern über diesen Zeitraum hinaus, kann der Absetzbetrag auch für nach dem 31. Dezember 
2021 und vor dem 1. Jänner 2024 anfallende Teilbeträge der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
geltend gemacht werden. 
Begünstigte Investitionen eines verbundenen Unternehmens, das selbst nicht Beitragsschuldner(§ 5) ist, 
können dem Beitragsschuldner zugerechnet werden. Sofern eine Zurechnung zu .mehreren 
Beitragsschuldnern in Betracht kommt, ist eine sachgerechte Aufteilung der begünstigten Investitionen 
unter den Beitragsschuldnern vorzunehmen. Dabei ist nach einem einheitlichen Aufteilungsschlüssel 
vorzugehen und sichertustellen, dass es nicht zu einer mehrfachen Berücksichtigung derselben 
begünstigten Investitionen kommt. 
Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Voraussetzungen samt lnlandsbezug für begünstigte 
Investitionen im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie näher festzulegen." 

2. In§ 4 Abs. 2 letzter Satz wird die Wortfolge „nach dem 31. Dezember 2023" durch die Wortfolge „vor 
dem 1. Jänner 2024" ersetzt. 

3. In§ 7 erhält der Text des bisherigen Abs. 2 die Bezeichnung „(3)" und es wird folgender Abs. 2 eingefügt: 

„(2) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes dürfen auch rückwirkend in Kraft gesetzt 
werden." 

Begründung 

Zu 1. (Bundesgesetz über den Energiekrisenbeitrag-Strom): 

Zu Z 1 (§ 3 Abs. 6): 

Es soll klargestellt werden, dass der Energiekrisenbeitrag-Strom bei der Ermittlung der Einkommensteuer
oder Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage des Beitragsschuldners als Betriebsausgabe abgezogen 
werden kann. 

Zu Z 2 (§ 4 Abs. 1): 

Durch die Änderungen soll zunächst klargestellt werden, dass der Absetzbetrag für begünstigte 
Investitionen für Anlagenzugänge zusteht, die grundsätzlich zwischen dem 1. Jänner 2022 und dem 31. 
Dezember 2023 erfolgen müssen. Wird die Anschaffung oder Herstellung von begünstigten Investitionen 
danach abgeschlossen, kann der Absetzbetrag auch auf bereits vor dem 1. Jänner 2024 nach Maßgabe des 
Baufortschrittes aktivierte Teilbeträge der Anschaffungs- oder Herstellungskosten geltend gemacht 
werden. 

Weiters soll durch die Änderungen der Praxis (zB Netzgesellschaften im Konzern oder Joint Ventures 
mehrerer Unternehmen) Rechnung getragen und die Möglichkeit geschaffen werden, dass ein 
Beitragsschuldner auch einen Absetzbetrag für begünstigte Investitionen geltend macht, die von einem 
verbundenen Unternehmen getätigt wurden, das selbst nicht Beitragsschuldner ist. Diesfalls können die 
Investitionen des verbundenen Unternehmens dem Beitragsschuldner zugerechnet werden. Sollte eine 
Zurechnung zu mehreren Beitragsschuldnern in Betracht kommen, sind die Investitionen nach einem 
sachgerechten Aufteilungsschlüssel aufzuteilen; dieser kann in der Verordnung konkretisiert werden. 
Jedenfalls ist dabei sicherzustellen, dass es nicht zu einer mehrfachen Berücksichtigung derselben 
begünstigten Investitionen kommt. Daher sind insb. von der Regulierungsbehörde anerkannte Investitionen 
oder Energieeffizienzmaßnahmen eines verbundenen Netzbetreibers auszuschließen. Der Begriff des 
verbundenen Unternehmens soll im Sinne des § 14 Abs. 4 des Körperschaftsteuergesetzes 1988, 
BGB!. Nr. 40111988, ausgelegt werden. 
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Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll § 4 Ab . 1 neu gefasst werden. 

Zu Z 3 (§ 5 Abs. 1): 
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In Z 1 soll in Umsetzung von Art. 6 Abs. 1 EU-NotfallmaßnahmenV klargestellt werden, dass 
Beitragsschuldner im Sinne dieses Bundesgesetzes Erzeuger von Strom aus den in § 1 Abs. 3 genannten 
Stromquellen sind und solche Erzeuger nur erfasst werden sollen, wenn die von ihnen betriebene Anlage 
eine installierte Kapazität von mehr als einem Megawatt (MW) aufweist. 

Durch Z 2 sollen Sonderfälle Berücksichtigung finden, in denen ein Stromerzeuger - vielfach im Gegenzug 
zu Investitionen in seine Anlage - einem Dritten Strombezugsrechte eingeräumt hat und dieser Begünstigte 
eines solchen Strombezugsrechtes Strom auf einer „Cost plus"-Basis bezieht und zu Marktpreisen 
vermarktet. Strombezugsrechte sind langfristige Stromlieferungen, die entweder über Istwertaufschaltung 
direkt oder über Fahrpläne abgewickelt werden und deren Abgeltung nicht auf einem Marktpreis beruht. 
Für die im Rahmen eines solchen Strombezugsrechts bezogenen Strommengen gilt de1 Begünstigte des 
Strombezugsrechtes als Beitragsschuldner, nicht der Betreiber der Anlage nach § 5 Abs. 1 Z 1, in der die 
Strommengen erzeugt wurden. 

Zu Z 4 (§ 7 letzter Satz): 

Die im Rahmen der Plausibilisierungsprüfung durch die E-Control bestehende Frist für die Übermittlung 
von Unterlagen durch den Beitragsschuldner soll statt zwei Wochen nunmehr sechs Wochen betragen, um 
eine substanzielle Plausibilisierung zu gewährleisten. 

Zu Z 5 (§ 9 Abs. 1Z1): 

Die Verordnungsermächtigung soll dahingehend erweitert werden, dass die Ableitung der Markterlöse für 
erzeugte Strommengen aus den Markterlösen für sämtliche veräußerte Strommengen mittels Verordnung 
näher geregelt werden kann. 

Zu Z 6 (§ 9 Abs. 2): 

Es soll ein Redaktionsversehen bereinigt werden. Es soll die Möglichkeit bestehen, per Verordnung auch 
Investitionen zu begünstigen, die vor dem 1. Jänner 2024 nachweislich bereits begonnen wurden und noch 
nicht abgeschlossen sind. 

Zu Z 7 (§ 9 Abs. 3): 

Im Sinne der Rechtssicherheit soll eine Klarstellung hinsichtlich der notwendigen Rückwirkung der 
Verordnungen erfolgen. 

Zu II. (Bundesgesetz über den Energiekrisenbeitrag-fossile Energieträger): 

Zu Z 1 (§ 4 Abs. 1): 

Durch die Änderungen soll zunächst klargestellt werden, dass der Absetzbetrag für begünstigte 
Investitionen für Anlagenzugänge zusteht, die grundsätzlich zwischen dem 1. Jänner 2 22 und dem 31. 
Dezember 2023 erfolgen müssen. Wird die Anschaffung oder Herstellung von begünstigten Investitionen 
danach abgeschlossen, kann der Absetzbetrag auch auf bereits vor dem 1. Jänner 2024 nach Maßgabe des 
Baufortschrittes aktivierte Teilbeträge der Anschaffungs- oder Herstellungskosten geltend gemacht 
werden. 

Weiters soll durch die Änderungen der Praxis (zB Netzgesellschaften im Konzern oder Joint Ventures 
mehrerer Unternehmen) Rechnung getragen und die Möglichkeit geschaffen werden, dass ein 
Beitragsschuldner auch einen Absetzbetrag für begünstigte Investitionen geltend mac t, die von einem 
verbundenen Unternehmen getätigt wurden, das selbst nicht Beitragsschuldner ist. Die falls können die 
Investitionen des verbundenen Unternehmens dem Beitragsschuldner zugerechnet werden. Sollte eine 
Zurechnung zu mehreren Beitragsschuldnern in Betracht kommen, sind die Investitionen nach einem 
sachgerechten Aufteilungsschlüssel aufzuteilen; dieser kann in der Verordnung konlJetisiert werden. 
Jedenfalls ist dabei sicherzustellen, dass es nicht zu einer mehrfachen Berücksichtigung derselben 
begünstigten Investitionen kommt. Der Begriff des verbundenen Unternehmens soll irn Sinne des § 14 
Abs. 4 des Körperschaftsteuergesetzes 1988, BGBI. Nr. 401 /1988, ausgelegt werden. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll § 4 Abs. 1 neu gefasst werden. 

Zu Z 2 (§ 4 Abs. 2): 

Es soll ein Redaktionsversehen bereinigt werden. Es soll die Möglichkeit bestehen, per Verordnung auch 
Investitionen zu begünstigen, die vor dem 1. Jänner 2024 nachweislich bereits begonnen wurden und noch 
nicht abgeschlossen sind. 
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Zu Z 3 (§ 7 Abs. 2 und 3): 

Im Sinne der Rechtssicherheit soll eine Klarstellung hinsichtlich der notwendigen Rückwirkung der 
Verordnungen erfolgen. 

JJ~ a 
(K grf} ta 

lt 
(II,; lnr-.v (_ ' ) 

AA-304 XXVII. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




		2022-12-14T12:30:39+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




